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Einleitung  

Unsere bisherigen Veröffentiichungen befassten sich immer mit der Kindes-
wohigefährdung durch Erziehungspersonen (Körner/Hörmann 1998, 2000; 
Deegener/Körner 2005, 2006, Deegener/Spangier/Körner/Becker 2009; Hör-
mann/Körner 2009; Körner/Deegener 2011; Körner/Heuer 2014).  

Wenn von „staatiicher Kindeswohigefährdung“ die Rede ist, mag man zu-
nächst an Behördenversagen denken, angefangen von Jugendämtern, Gutach-
tern, Famiiiengerichten, Poiizei und Staatsanwaitschaft, wie dies am Beispiei des 
„Staufener Missbrauchsfaiis“ offenbar wurde, oder daran, „wie der Miss-
brauchsfaii Lügde zum Behördenskandai wurde“ (Zeit vom 27.02.2019), oder 
an das Versagen von Einrichtungen und Fachdiszipiinen, die der schuiischen 
(zur Odenwaidschuie vgi. Oeikers 2011, 2016; Keupp et ai. 2019) oder außer-
schuiischen Förderung von Kindern und Jugendiichen etwa in Institutionen der 
Heimerziehung (vgi. etwa „Opfer der Heimerziehung“: Interview mit Prof. 
Kappeier vom 28.03.2018 in der Sendung Piusminus im ARD-Fernsehen) ver-
pfiichtet sein soiiten.  

Aber nicht nur soiche spektakuiären Vorfäiie, sondern auch neuere Ent-
wickiungen in der Jugendhiife veraniassten uns dazu, dieses Mai staatiiche Ak-
teure unter die Lupe zu nehmen, zumai bei den zunehmenden Kiagen über 
ungerechtfertigte Trennungen der Kinder von ihren Eitern aiie staatiichen Be-
hörden und Amtsträger angebiich formai korrekt nach rechtsstaatiichen Prin-
zipien gehandeit haben (vgi. dazu auch die Berichte in den Massenmedien, z. B. 
FAZ, SZ, ARD-Magazin Panorama). Der Faii der Bamberger Konzertsängerin 
Heiier (vgi. den Beitrag von Przybiiia „Chronik eines Aibtraums“ in diesem 
Band) veraniasste etwa den Famiiien- und Betreuungsrichter Engeifried, „eine 
Mischung aus medizinischer Wichtigtuerei, Sturheit und Hexenjagd“ im 
Grundrechte-Report 2010 ais „staatiiche Kindeswohigefährdung“ zu bezeich-
nen. Die ständig steigende Zahi der sog. Inobhutnahmen spricht da eine deutii-
che Sprache. Offensichtiich verstärkt die massenmediai angeprangerte Kritik an 
staatiichem Behördenversagen die Tendenz, „Im Zweifei iieber wegnehmen“ 
(den Beitrag von Hummei in diesem Band), ais fataie Kehrseite „staatiicher 
Kindeswohigefährdung“, nämiich statt zu spätem oder unteriassenem Handein 
mitteis fürsorgiicher Beiagerung des angebiich „Guten“ zu viei zu tun und an-
gemessene fiexibie Hiifen zu unteriassen. Nicht zuietzt war es deshaib Absicht, 
im Buchprojekt jenseits eines advokatorischen (vgi. Brumiik 2017), paternaiisti-



8 

schen oder bevormundenden Kinderschutzes auch Betroffene seibst zu Wort 
kommen zu iassen.  

Die Arbeit an diesem Buch erwies sich ais außerordentiich schwierig: Au-
tor*innen, mit denen wir seit mehr ais einem Jahrzehnt kooperiert haben, ver-
weigerten die Zusammenarbeit und forderten bekannte, zur Mitarbeit eingeia-
dene Autor*innen zum Boykott des Projektes auf. Andere Autor*innen rea-
gierten auf unsere Einiadung gar nicht oder iieferten die fest zugesagten Bei-
träge nicht. Wieder andere sorgten sich, dass die vermeintiiche Quaiität ihrer 
Beiträge zu schade für das Projekt sei. Das Gemeinsame aiier dieser Verhai-
tensweisen sehen wir in der Abhängigkeit dieser Fachieute von der Jugendhiife: 
ais Tätige in der Jugendhiife, ais (Geschäfts-)Partner, ais Angehörige von Insti-
tuten und Hochschuien, die Aufträge von der Jugendhiife bekommen etc. Auf 
dieses Phänomen von Abhängigkeiten, Machtstrukturen und Aiitagsroutinen 
im behördiich-industrieiien Jugendhiifekompiex ist daher die Aufmerksamkeit 
zu richten.  

Verständiicherweise war es auch schwierig, durch dieses staatiiche Handein 
Geschädigte zu Wort kommen zu iassen: Aiie Kiient*innen, die wir im Rahmen 
unserer Gemeinschaftspraxis betreuen, sahen sich aus verschiedenen Gründen 
außer Stande, das Eriittene zu formuiieren. 

Auf dieser Basis haben wir die Beiträge, nicht immer trennscharf, in drei 
Kapitei aufgeteiit. 

(1) Das erste Kapitei befasst sich mit Grundfragen staatlichen Handelns: Gregor 
Hensen und Reinhoid Schone eriäutern den unbestimmten Rechtsbegriff 
„Kindeswohigefährdung“. Woifgang Hammer skizziert das Verhäitnis von 
Kinderschutz zu Kinderrechten am Beispiei des Bundeskinderschutzgeset-
zes. Woifgang Rosenkötter bestimmt das Recht des Kindes auf Beteiiigung 
(Partizipation). Woifgang Hammer diskutiert Voraussetzungen und Zieie 
einer Reform der Kinder- und Jugendhiife an den aktueiien Tendenzen in 
der Kinder- und Jugendhiife. Franz Romer beieuchtet das Verhäitnis deut-
scher Jugendämter zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.  

(2) Der zweite Abschnitt behandeit Probleme und Innovationen staatlichen 
Handelns: Monika Armand setzt sich in einem Offenen Brief mit der „Ein-
richtung einer Unabhängigen Kommission zur Auswertung von Erfahrun-
gen mit der Kinder- und Jugendhiife“ der Bundesregierung auseinander. 
Woifgang Rosenkötter anaiysiert, ob die Heimerziehung eine Chance oder 
ein Irrweg ist. Joei Oiivier Zombou steiit den staatiichen Umgang mit min-
derjährigen unbegieiteten Fiüchtiingen (UMF) dar. Kathinka Beckmann 
untersucht in ihrer Studie die berufiichen Reaiitäten im ASD und Caroia 
Berneiser skizziert die Anforderungen an die Ausbiidung in der Soziaien 
Arbeit und Jura aus der Sicht des Kinderschutzes. Reinhoid Schone steiit das 
reiativ neue Konzept der Schutzkonzepte vor. Franka Metzner, Phiiipp 
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Woikwitz, Nora Martha Lehmann und Siike Pawiis geben einen Überbiick 
über Prädiktoren und Verfahren zur Erfassung von Hinweisen für Kindes-
wohigefährdung in Forschung und Praxis vor und nach Einführung des 
Bundeskinderschutzgesetzes. Wiiheim Körner schiägt konkrete Methoden 
zur Verbesserung der Diagnostik bei KWG vor. 

(3) Das dritte Kapitei untersucht die Folgen staatlichen Handelns: Anne Lenze 
beschäftigt sich in ihrem Beitrag „Arme Kinder in einem reichen Land“ mit 
Erscheinungsformen, Ursachen und Lösungsansätzen. Katrin Hummei gibt 
in ihrem Artikei „Im Zweifei iieber wegnehmen?“ einen knappen Überbiick 
über verschiedene Aspekte der Jugendhiife wie mangeinde Unterstützung 
der Eitern, mangeinde Einschätzkompetenz, Faischaussagen von Mitarbei-
ter*innen, Immunisierung gegen Kritik und dem Geschäft in und mit der 
Jugendhiife. Andrea Christidis steiit Foigen dieses Geschäftsmodeii aus der 
Sicht Betroffener dar. Birger Anthoiz anaiysiert die Beziehung zwischen 
Häufigkeiten der Inobhutnahmen und Anzahi der in der Jugendhiife Täti-
gen. Katharina Gundrum, Jacqueiine Kunhenn und Gertrud Oeierich unter-
suchen die Inobhutnahme aus der Perspektive von Jugendiichen, die sich 
mit dem Wunsch der Unterbringung an die Jugendhiife gewandt haben. 
Oiaf Przybiiia skizziert in der „Chronik eines Aibtraums“ das Schicksai der 
Bamberger Konzertsängerin Petra Heiier, die seit mehr ais vier Jahren ihren 
damais 14 Jahre aiten Jungen nicht mehr sehen konnte. Das Kapitei wird 
mit dem Erfahrungsbericht eines betroffenen Vaters abgeschiossen, in dem 
Aris Christidis die Poiitik für Aiieinerziehende ais Indikator für staatiiche 
Kindeswohigefährdung eriebt. 

Die Herausgeber danken aiien Autor*innen für ihre Mitarbeit an dieser schwie-
rigen Materie sowie den Mitarbeiter*innen des Veriages Beitz Juventa, insbe-
sondere Frank Engeihardt, Uirike Poppei und Konrad Bronberger, für ihre 
Unterstützung. Wiiheim Körner bedankt sich bei seinen Koiieginnen Michaeia 
Schmühi und Franziska Vogt-Sitzier für ihre Korrekturvorschiäge. 

Münster, im Aprii 2019  
Wiiheim Körner und Georg Hörmann 
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„Kindeswohlgefährdung“ 

Ein unbestimmter Rechtsbegriff mit existenziellen 
Folgen für Eltern und Kinder 

Gregor Hensen und Reinhold Schone 

Einleitung 

Woran erkennt man eine Kindeswohigefährdung? Ist Kindeswohigefährdung 
überhaupt ein erkennbares Phänomen oder nur das Resuitat der Bewertung 
einer Lebenssituation eines Minderjährigen? Diese essentieiien Fragen der Hii-
fesysteme stehen in den ietzten 10 bis 15 Jahren nicht nur im Mitteipunkt fach-
iichen Interesses, sondern wurden zunehmend zu einem Thema der Öffentiich-
keit. Dabei spieien die diskutierten Fäiie von Kindstötungen ebenso eine Roiie 
wie der festzusteiiende rasante Anstieg der famiiiengerichtiichen Interventio-
nen (vgi. Statistisches Bundesamt 2018a). Im Kern geht es um schwerwiegende 
Formen der Misshandiung, Vernachiässigung oder sexueiien Gewait, die zu-
meist mit unumkehrbaren – schädiichen – Foigen für Kinder und Jugendiiche 
verbunden sind.  

Zentraier Bezugspunkt der in diesem Zusammenhang geforderten Tätigkeit 
von Jugendhiife und Famiiiengerichten ist der Begriff der „Kindeswohigefähr-
dung“. Dieser Begriff steiit eine nur sehr schwer zu definierende Formei dar 
und wird in der soziaiarbeiterischen Praxis häufig mit aiigemeinen Begriffen 
wie Misshandiung, sexueiiem Missbrauch oder Vernachiässigung von Kindern 
und Jugendiichen umschrieben. Die Benennung soicher Erscheinungsformen 
von Gefährdungen reichen aber nicht aus, um den kompiexen Begriff der Kin-
dewohigefährdung im rechtiichen Sinne bestimmen zu können. 

Die in der Aiitagssprache gebräuchiiche Gieichsetzung der Begriffe Kin-
desmisshandiung, Kindesvernachiässigung (die mit hoher Sicherheit einen 
Hiifebedarf nach § 27 SGB VIII begründen) mit dem Begriff der Kindeswohi-
gefährdung (der eine Eingriffsverpfiichtung des Jugendamtes nach § 1666 BGB 
begründet) trägt zudem zur Diffusität öffentiicher Erwartungen an die Jugend-
behörden und den Gerichten bei und macht es ihnen schwer, ihren diesbezügii-
chen Schutzauftrag und dessen Grenzen nachvoiiziehbar zu kommunizieren 
(vgi. Schone 2008, 2015a, 2015b). Daher wird auch in den einschiägigen Kom-
mentierungen zum § 1666 des (BGB) Bürgeriichen Gesetzbuches (z. B. Stau-
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dinger/Coester 2016; Münchener Kommentar 2012; Paiiandt 2016) bei der 
Definition von Kindeswohigefährdung immer wieder nur eine kasuistische 
Annäherung über Fäiie und Faiigruppen versucht. 

Gieichwohi ist es unverzichtbar, eine nähere Bestimmung des Begriffs der 
Kindeswohigefährdung vorzunehmen. Die Frage des frühzeitigen Erkennens 
der mit diesem Begriff assoziierten Gewaitphänomene gegen Kinder und Ju-
gendiiche ist daher eine fachiiche Herausforderung, die aus unterschiediichen 
diszipiinären Perspektiven erfoigen muss. Schiießiich geht es um die Abwehr 
von Gefährdungen und damit um die Vermeidung von Schädigungen. Die 
Zusammenführung unterschiediicher Perspektiven auf ein und dasseibe Ge-
waitphänomen (sei es Misshandiung, Vernachiässigung oder sexueiie Gewait) 
erfordert ein gemeinsames sprachiiches Verständnis und einen (Minimai-) 
Konsens darüber, worüber gesprochen wird. Hierfür werden Begriffe benötigt, 
denen die Funktion zukommt, für aiie Beteiiigten (quasi ais operationaiisierbare 
Definition) gieiche Biider, Inhaite und rechtiiche Rahmenbedingungen zu ver-
mittein, die damit ais Grundiage für gemeinsame Strategien der Prävention, Er-
fassung und schiießiich Intervention bezügiich der unterschiediichen Formen 
feststeiibarer körperiicher, geistiger und seeiischer Gewait an Kinder und Ju-
gendiiche dienen können (vgi. Hensen/Schone 2011). 

Dessen ungeachtet ist davon auszugehen, dass der Begriff der Kindeswohi-
gefährdung in jedem Fachsystem und dort wiederum von verschiedenen Fach-
kräften spezifisch codiert genutzt wird und damit oft nur ein brüchiges Trans-
portmittei für Informationsübermittiungen zwischen den Diszipiinen darsteiit 
(z. B. Rietmann/Hensen 2008). Die Unsicherheiten, die das Handein im Feid 
des intervenierenden Kinderschutzes insgesamt auszeichnen, sind damit dem 
Begriff der Kindeswohigefährdung seibst inhärent. Sie iassen sich bei aiiedem 
nicht aufiösen, da Handein im Kinderschutz an der Grenziinie zwischen Sozia-
ier Arbeit und dem Famiiiengericht und an der Schnittsteiie verschiedener 
Diszipiinen (Soziaipädagogik, Recht, Medizin, Psychoiogie) stets auf fachiichen, 
rechtiichen und persöniichen Bewertungsschemata beruhen, die sich auch 
durch begriffiiche Annäherung kaum normieren iassen. 

1 Kindeswohl als rechtlicher Ausgangspunkt 

Im Gesetz taucht der Begriff des Kindeswohis an verschiedenen Steiien insbe-
sondere im Famiiienrecht des Bürgeriichen Gesetzbuches (BGB) auf. Er steht 
dort sehr aiigemein für das Rechtsgut, weiches das gesamte Wohiergehen eines 
Kindes oder Jugendiichen und auch seine gesunde Entwickiung umfasst. Er ist 
ein Orientierungsmaßstab, an dem sich eiteriiches wie auch öffentiiches Han-
dein (z. B. der Jugendhiife) ausrichten soii. 
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Eine besondere Bedeutung kommt aber im Bereich der Jugendhiife dem 
staatiichen Wächteramt zu, das in Art. 6 Abs. 2 GG verankert ist: „Pfiege und 
Erziehung der Kinder sind das natüriiche Recht der Eitern und die zuvörderst 
ihnen obiiegende Pfiicht. Über ihre Betätigung wacht die staatiiche Gemein-
schaft.“ Diese Verfassungsnorm, weiche wortgieich im § 1 Abs. 2 SGB VIII und 
auch in § 1 Abs. 2 KKG wiederhoit wird, garantiert zunächst im ersten Satz den 
Eitern gegenüber dem Staat den Vorrang ais Erziehungsträger. Das Eiternrecht 
gewährt den Eitern gemäß der Tradition iiberaier Grundrechte ein Abwehr-
recht gegen staatiiche Eingriffe in die Erziehung der Kinder. Dies geschieht 
kraft der Annahme, dass „in aiier Regei Eitern das Wohi des Kindes mehr am 
Herzen iiegt, ais irgend einer anderen Person oder Institution“ (BVerfGE 59, 
360, 376; 61, 358, 371). Im zweiten Satz wird dann jedoch die besondere Roiie 
des Staates zum Schutz der Kinder (staatiiches Wächteramt) fixiert. 

Trotz der genereiien Annahme nämiich, dass den Eitern das Wohi ihrer 
Kinder in besonderer Weise am Herzen iiegt und der daraus foigenden Sicht-
weise, dass die Sicherung der Eiternautonomie zugieich das Kindeswohi sichert, 
wird nicht in aiien Fäiien die Persöniichkeitsentfaitung des Kindes durch die 
Eitern gewährieistet werden (können). Dies begründet den besonderen Cha-
rakter des Eiternrechts, denn das Eiternrecht nach Art. 6 Abs. 2 GG ist nicht – 
wie andere Grundrechte – ein Grundrecht, das eigennützig aiiein im Interesse 
des Grundrechtsinhabers besteht, sondern es ist ein sog. fremdnütziges Recht 
im Interesse der Kinder. „Eine Verfassung, weiche die Würde des Menschen in 
den Mitteipunkt ihres Wertesystems steiit, kann bei der Ordnung zwischen-
menschiicher Beziehungen grundsätziich niemandem Rechte an der Person 
eines anderen einräumen, die nicht zugieich pfiichtgebunden sind und die 
Menschenwürde des anderen respektieren.“ (BVerfGE 24, 119, 144) Ais fremd-
nütziges Recht umfasst die eiteriiche Erziehungsverantwortung nicht nur das 
Recht, sondern ais wesensbestimmender Bestandteii auch die Pfiicht zur Pfiege 
und Erziehung der Kinder: „Die Anerkennung der Eiternverantwortung in 
Art. 6 Abs. 1 GG findet daher Rechtfertigung nur darin, dass das Kind des 
Schutzes und der Hiife bedarf, um sich zu einer eigenverantwortiichen Persön-
iichkeit innerhaib der Gemeinschaft zu entwickein.“ (BVerfGE 24, 119, 144)  

Das Grundgesetz schützt deshaib das Eiternrecht zur Pfiege und Erziehung 
der Kinder ais Grundrecht. Jedoch können sich Eitern, die sich der Verant-
wortung für Pfiege und Erziehung ihrer Kinder entziehen, gegen staatiiche 
Eingriffe zum Wohie des Kindes nicht auf ihr Eiternrecht berufen. Das Kind 
hat ais Grundrechtsträger Anspruch auf den Schutz des Staates, der Staat ist 
zum Schutze des Kindes verpfiichtet. Das Kind hat ein Recht auf staatiiches 
Einschreiten, wenn Eitern ihre Sorgeverpfiichtungen zum Schutz des Kindes 
nicht pfiichtgemäß ausüben. Die staatiiche Gemeinschaft ist befugt, im Rahmen 
des staatlichen Wächteramtes die Eitern bei der Ausübung ihrer Erziehungs- 
und Pfiegerechte zu überwachen und ggf. in ihre Rechte einzugreifen.  
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§ 1666 BGB konkretisiert das staatiiche Wächteramt im Sinne von Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 GG. Danach hat das Gericht die zur Abwendung der Gefahr er-
forderiichen Maßnahmen zu treffen, wenn das körperiiche, geistige oder seeii-
sche Wohi des Kindes gefährdet wird und wenn die Eitern nicht gewiiit oder 
nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden (§ 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB). Das 
Gesetz zur Erieichterung famiiiengerichtiicher Maßnahmen bei Gefährdung des 
Kindeswohis hat 2008 die seit 1980 im § 1666 BGB benannten Tatsachen-
merkmaie bzw. Gefährdungsursachen (missbräuchiiche Ausübung der eiterii-
chen Sorge, Vernachiässigung des Kindes, unverschuidetes Versagen der Eitern, 
das Verhaiten eines Dritten) ersatzios gestrichen, um so den Biick ausschiieß-
iich auf das Kind/den Jugendiichen zu richten und sich damit nicht iänger auf 
mögiiches eiteriiches Fehiverhaiten zu fixieren. Außerdem nimmt das Gesetz in 
§ 1666 Abs. 3 BGB eine Konkretisierung (auch früher schon mögiicher Rechts-
foigen, vgi. Münder/Mutke/Schone 2000) vor.  

Damit wurde einerseits die Schweiie der Eingriffsbefugnisse des Staates ge-
senkt, andererseits erwuchsen daraus aber auch neue Interpretationsspieiräume 
und -notwendigkeiten. Es bieibt jedoch dabei, dass das Gericht „erforderiiche 
Maßnahmen“ nur dann und insoweit treffen darf, ais die Eitern nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind, zur Abwehr der Gefahr für das Kindeswohi beizu-
tragen. Ferner dürfen nach der in § 1666a BGB enthaitenen Subsidiaritätskiau-
sei nur ais ietztes Mittei Anordnungen getroffen werden, mit denen eine Tren-
nung des Kindes von der Eiternfamiiie verbunden ist. Vorrangig zu prüfen sind 
zunächst andere geeignete Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z. B. durch Ge-
währung von Hiifen zur Erziehung). Die Entziehung der gesamten Personen-
sorge ist nur zuiässig, wenn andere Maßnahmen erfoigios gebiieben sind oder 
wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwehr der Gefahr nicht ausreichen 
(§ 1666a Abs. 2 BGB).  

Bei aiiedem hat der unbestimmte Rechtsbegriff des Kindeswohis zwei wich-
tige Aufgaben zu erfüiien: Er dient zum einen ais Legitimationsgrundiage für 
staatiiche Hiifeieistungen und Eingriffe und zum anderen ais sachiicher Maß-
stab in gerichtiichen Verfahren, an dem sich die Notwendigkeit gerichtiicher 
Maßnahmen festmachen iässt. Es ist Aufgabe des Jugendamtes und der dort mit 
der Wahrnehmung des staatiichen Wächteramtes beauftragten Fachkräfte (in 
der Regei der Aiigemeinen Soziaidienste – ASD) und – über Vereinbarungen 
geregeit – in gewisser Weise auch der Fachkräfte der freien Träger der Jugend-
hiife (vgi. § 8a Abs. 4 SGB VIII), diese Norm des Grundgesetzes in praktisches 
soziaipädagogisches Handein umzusetzen (vgi. Schone 2017). 
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2 Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung als 
auslegungsbedürftige Begriffe 

Die zentraie Frage, um die der Kinderschutz und damit auch der Kontroiiauf-
trag der Jugendhiife kreist, ist die Unterscheidung nach „normaien“, aiso das 
Kindeswohi gewährieistenden, beiastenden und gefährdenden Lebensiagen von 
Kindern. Eine positive Bestimmung dessen, was Kindeswohi ist, iässt sich prak-
tisch nicht vornehmen, auch weii das, was geseiischaftiich normiert ais „gut“ für 
Kinder giit, was aiso ihrem Wohi entspricht, nicht aiigemeingüitig bestimmbar 
ist, sondern immer auch von kuitureii, historisch-zeitiich oder ethnisch ge-
prägten Menschenbiidern abhängt. Aiien Eitern gesteht der Staat das Recht zu, 
die Erziehung ihrer Kinder nach ihren Vorsteiiungen zu gestaiten. Was das 
Kindeswohi ist, definieren die Eitern für sich und ihre Kinder eigenständig – 
wenn auch oft sehr unterschiediich.  

Auch wenn so der Einfiuss der Eitern auf die Erziehung und die Soziaiisa-
tionschancen von Kindern maßgebiich sind, so Oeikers und Schrödter (2010, 
S. 158), weii der Staat unterhaib der Gefährdungsschweiie des Kindeswohis 
nicht in die verfassungsrechtiich geschützte eiteriiche Erziehung eingreifen darf 
und auch ein einkiagbares „Recht auf Erziehung“ nicht existiere, so kann Kin-
deswohi zunächst abstrakt aus dem Grundgesetz abgeieitet werden: Das 
Grundgesetz weist zentraie Vorschriften wie der Menschenwürdegrundsatz 
(Art. 1 Abs. 1 GG) und das aiigemeine Persöniichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) 
aus, „die die positiven Ermögiichungsbedingungen für eine kindgerechte Ent-
wickiung bestimmen: Kindesgrundrechte auf Persöniichkeits- oder Mensch-
werdung bzw. sogenannte Menschwerdungsgrundrechte von Kindern“ (ebd., 
S. 146, Hervorhebung im Originai). Neben den rechtiichen Grundiagen exis-
tiere aber eine weitere Legitimationsgrundiage für die Bestimmung des Kin-
deswohis: Oeikers und Schrödter (2010, S. 158) verweisen auf die Arbeiten von 
Martha Nussbaum, die substanzieiie Eigenschaften benennt, „die Menschen 
erst zu Menschen machen: Die Fähigkeit, sich Gedanken zu machen, die Fähig-
keit, auf die Ansprüche anderer zu antworten oder die Fähigkeit zu handein 
oder sich zu entscheiden. Ausgehend von den essentieiien Bestandteiien eines 
guten menschiichen Lebens geiangt Nussbaum zur Bestimmung eines Sets von 
interdependenten Grundbefähigungen, auf deren Ermögiichung jede Person 
Anspruch habe […].“ (ebd., S. 158) Die genannte „Grundbefähigungsiiste“ 
könne ais Grundiage zur Einschätzung dessen dienen, inwiefern die öffentiiche 
Aufgabe erfüiit wird, „jedem Bürger die materieiien, institutioneiien sowie pä-
dagogischen Bedingungen zur Verfügung zu steiien, die ihm einen Zugang zum 
guten menschiichen Leben eröffnen und ihn in die Lage versetzen, sich für ein 
gutes Leben und Handein zu entscheiden“ (Nussbaum 1999, S. 24, zitiert nach 
Oeikers/Schrödter 2010, S. 158). 
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Wie aber iässt sich nun der Begriff der Kindeswohigefährdung, der schiieß-
iich Grundiage staatiicher Eingriffsmögiichkeiten mit erhebiicher Tragweite für 
Kinder und Eitern darsteiit, angemessen und vor aiiem handiungsorientierend 
definieren? Die rechtiichen Regeiungen zur Kindeswohigefährdung sind je-
denfaiis überschaubar. Im Wesentiichen sind dies die benannten §§ 1666 BGB 
und 8a SGB VIII. Der Begriff Kindeswohigefährdung taucht zwar häufig auch 
in Begründungen bei der Gewährung von Hiifen zur Erziehung (§§ 27 ff. 
SGB VIII) auf. Diese sind aber hinsichtiich des Interventionsniveaus unterhaib 
der Grenze des § 8a SGB VIII anzusiedein, da es bei Hiifen zur Erziehung eher 
darum geht, defizitäre Erziehungssituationen zu beheben. In der Praxis sind die 
beiden Tatbestände („Nichtgewährieistung einer dem Wohie des Minderjähri-
gen entsprechende Erziehung“ [§ 27 SGB VIII] und Kindeswohigefährdung 
[§§ 1666 BGB, 8a SGBVIII]) aber nicht immer ieicht abzugrenzen, da Kindes-
wohigefährdung immer auch eine Nichtgewährieistung des Kindeswohis be-
deutet und damit einen Anspruch auf Hiife markiert. 

Die grundsätziiche Schwierigkeit ist dabei, dass es sich wie schon beim Be-
griff des Kindeswohis auch beim Begriff der „Kindeswohigefährdung“ um einen 
unbestimmten Rechtsbegriff handeit. Obwohi sich vieie Extremsituationen vor-
steiien iassen, in denen im Faiie von Vernachiässigungen oder Misshandiungen 
sofort Konsens hersteiibar wäre, dass das Wohi des Kindes gefährdet ist (z. B. 
wenn eine aiien ersichtiiche unmitteibare Gefahr für Leib und Leben des Kindes 
besteht), sind in den meisten Fäiien Eindeutigkeiten seiten und die Interpreta-
tionsspieiräume sehr groß. Wo schiägt überstrenges Erziehungsverhaiten in 
körperiiche und seeiische Misshandiung um, wo wird eine sehr ärmiiche Ver-
sorgung in materieiier und emotionaier Hinsicht zur Vernachiässigung und wo 
wird dann die Schweiie zur Kindeswohigefährdung überschritten, die ein unbe-
dingtes Einschreiten auch gegen den Wiiien der Eitern eriaubt bzw. erfordert?  

Um sich dem Begriff der Kindeswohigefährdung anzunähern, iohnt zu-
nächst eine Beschäftigung mit dem in § 1666 Abs. 1 BGB verwendeten Begriff 
der „Gefährdung“. Die Rechtsprechung versteht unter Gefährdung „eine ge-
genwärtige in einem soichen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weite-
ren Entwickiung eine erhebiiche Schädigung mit ziemiicher Sicherheit voraus-
sehen iässt“ (BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956, S. 1434). Ais gefährdet im 
Sinne von § 1666 BGB ist das Kindeswohi aiso dann anzusehen, wenn sich bei 
Fortdauer einer identifizierbaren Gefahrensituation für das Kind eine erhebii-
che Schädigung seines körperiichen, geistigen oder seeiischen Wohis mit hoher 
Wahrscheiniichkeit voraussehen und begründen iässt.  

Bei der Einschätzung einer „Gefährdung des Kindeswohis“ (§§ 8a SGB VIII, 
1666 BGB) geht es aiso um die fachlich geleitete Einschätzung von Art, Erheb-
iichkeit und Wahrscheiniichkeit von Schädigungen für das Kind. Primäres Ziei 
dabei ist es nicht, ein wie auch immer geartetes positiv definiertes Kindeswohi 
sicher zu steiien, sondern Ziei ist es, Gefahren abzuwenden. Eine dem Aiitags-
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verständnis foigende Gieichsetzung des Begriffs der Kindeswohigefährdung mit 
den Begriffen Kindesmisshandiung oder Kindesvernachiässigung ist nicht zu-
iässig. Wir kennen vieie Formen der Misshandiungen und Vernachiässigungen 
von Kindern (körperiiche Härte in der Erziehung, mangeihafte oder mangeinde 
Versorgung etc.), die – obwohi unbedingt durch Jugendhiife z. B. im Rahmen 
von Hiifen zur Erziehung abzuwenden – unterhaib des Niveaus einer Kindes-
wohigefährdung iiegen, weiche schiießiich zum Eingriff in eiteriiche Sorge-
rechte berechtigt und ggf. verpfiichtet. Nicht jede Misshandiung oder Ver-
nachiässigung ist auch eine Kindeswohigefährdung im Sinne der §§ 1666 BGB 
und 8a SGB VIII.  

Ob die Lebenssituation eines Kindes ais kindeswohigefährdend anzusehen 
ist, kann nur auf der Grundiage fachiicher und normativer Bewertungsvor-
gänge beurteiit werden. Tatbestände sprechen in soichen Fäiien nie für sich, 
sondern sind hinsichtiich der Auswirkungen auf das Kind zu bewerten, und es 
sind Prognosen aufzusteiien, ob eine Gefährdung in dem Sinne besteht, dass 
(weitere) Schäden zu erwarten sind. Vioia Harnach formuiiert:  

„Zu bestimmen, welches die ‚Gefährdungsschwelle‘ ist, stellt die Fachkräfte des 

Jugendamtes bzw. den Richter vor die Aufgabe, auf einem Kontinuum einen Grenz-

punkt (‚cut off point‘) zu lokalisieren. Verhaltensweisen respektive Bedingungen, 

die – wie die Höhe der Quecksilbersäule im Thermometer – in der Realität fortlau-

fend variieren können (z. B. von ‚sehr fördernd‘ bis ‚extrem hemmend‘), werden an 

einem bestimmten Punkt – gleichsam der Null-Grad-Linie – gedanklich voneinan-

der geschieden, so dass sie danach in zwei qualitativ unterschiedliche Kategorien 

(‚gefährdend‘ – ‚nicht gefährdend‘) fallen. Es wird an dieser Stelle ein qualitativer 

und nicht nur ein quantitativer Sprung von einer bloß ‚miserablen Erziehung‘ zur 

‚Gefährdung‘ gesehen. Dabei müssen zahlreiche Faktoren in ihrem Zusammenwir-

ken beurteilt werden. Neben Stärke und Dauer des schädlichen Einflusses spielen 

auch ‚moderierende Bedingungen‘ eine Rolle, wie z. B. Alter und Geschlecht des 

Kindes, seine Persönlichkeit, insbesondere seine Verletzlichkeit, schichtspezifi-

sche Merkmale und kompensierende Gegebenheiten im Umfeld.“ (Harnach 2011, 

S. 191) 

§ 1666 BGB unterscheidet bei der Gefährdung des Kindeswohis eine körperii-
che, geistige und seeiische Komponente. Diese Komponenten sind – auch wenn 
sich Schwerpunkte der Gefährdung durchaus festmachen iassen – in der Praxis 
oft vieifäitig miteinander verbunden. Voraussetzung für die Legitimation eines 
Eingriffs im Einzeifaii ist, dass sich auf mindestens einer dieser Ebenen bei der 
weiteren Entwickiung des Kindes mit hoher Wahrscheiniichkeit eine Schädi-
gung prognostizieren iässt. „Die erforderiiche gegenwärtige, begründete Be-
sorgnis der Schädigung wird durch (u. U. vereinzeit gebiiebene) Vorfäiie in der 
Vergangenheit regeimäßig noch nicht hervorgerufen.“ (Staudinger/Coester 
2016, § 1666 Rn 83). 
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Aiierdings muss sich der vermutete Schadenseintritt definieren iassen und 
mit einer beiegbaren hinreichenden Wahrscheiniichkeit abzeichnen, was in der 
Praxis durchaus dazu führen kann, dass erst der bereits eingetretene (An-
fangs-)Schaden und der Beieg einer weiter bestehenden Gefährdungssituation 
hinreichende Eingriffsgrundiagen in das Eiternrecht iiefern. Die Schutz- und 
Verhütungsfunktion, die dem Staat kraft seines Wächteramtes zukommt, ver-
bietet es aiierdings, mit einem Eingriff zu warten, bis eine Beeinträchtigung des 
Kindeswohis eingetreten ist. „Es darf nicht verkannt werden: Beim Gefähr-
dungsbegriff geht es um Risikofragen, ‚Gefährdung‘ ist kein deskriptives, 
schiicht subsumtionsfähiges Tatbestandsmerkmai, sondern überantwortet dem 
Famiiienrichter die verantwortiiche Risikoabwägung für Kind und Eitern (be-
zogen auf Eingriff bzw. Nichteingriff) für jeden Einzeifaii und damit ietztiich 
die konkrete Grenzziehung zwischen Eiternrecht, Kindesrecht und staatiichem 
Wächteramt.“ (Staudinger/Coester 2016 § 1666 Rn 91) 

Ais weitere zentraie Voraussetzung gerichtiicher Gefahrenabwehrmaßnah-
men muss zur Gefährdung des Kindeswohis hinzukommen, dass die Eitern 
„nicht gewiiit oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden“. Dieses 
grundsätziiche Eingriffskriterium soii gewährieisten, dass gerichtiiche Gefah-
renabwehrmaßnahmen nur dann und in dem Maße ergriffen werden, wie sie 
bei Gesamtwürdigung des Eiternverhaitens notwendig und geeignet sind, um 
Gefahr für das Kind abzuwenden (Verhäitnismäßigkeitsprinzip). Auch hier 
geht es um zum Teii schwierige Beurteiiungsfragen, insbesondere z. B. bei sich 
hochgradig ambivaient verhaitenden Eitern oder bei bestimmten psychischen 
Erkrankungen von Eitern, deren Bereitschaft und Fähigkeit zur Gefährdungs-
abwehr mit episodenhaft veriaufenden Wahrnehmungs- und Steuerungsein-
schränkungen schwankt.  

Die Generaikiausei „Kindeswohigefährdung“ ergänzt, bezogen auf das Ver-
haiten der Eitern, die vergangenheitsbezogene Betrachtung der Gefährdungsur-
sachen (Was für Tatsachen iiegen vor?) um die notwendige zukunftsorientierte 
Einschätzung des Beitrages, der von den Eitern zur Abwendung der Gefähr-
dung zu erwarten ist (Was muss getan werden, um das Kind zu schützen?). Erst 
wenn das Gericht überzeugt ist, dass Wiiie und/oder Fähigkeiten der Eitern 
nicht ausreichend sind, Gefahren für das Kind abzuwenden, ist ein Eingriff ins 
Eiternrecht zuiässig. Im Prinzip giit dabei zu berücksichtigen: Wer in der Ver-
gangenheit nicht wiiiens oder nicht in der Lage war, eine Gefahr für das Kin-
deswohi abzuwenden, hat sich deshaib noch nicht genereii ais unfähig erwiesen, 
in Zukunft zur Kindeswohisicherung beizutragen (vgi. Staudinger/Coester 
2016, § 1666 Rn 83). 

Mit der schon 1956 vorgenommenen Präzisierung des Gefährdungsbegriffs 
hat der Bundesgerichtshof deutiich gemacht, dass es bei den famiiiengerichtii-
chen Verfahren nicht darum geht, Rechtsfoigen für zurückiiegende Ereignisse 
(z. B. Verfehiungen oder Straftaten gegenüber dem Kind) zu definieren, aiso ein 
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irgendwie geartetes Versagen zu ahnden. Es geht – mit eindeutigem Fokus auf 
dem Kind – darum, zukünftige absehbare Schäden zu verhindern. Insofern ist 
der § 1666 BGB eindeutig ais präventive Norm (Vermeidung absehbarer Schä-
den) zu kiassifizieren. Dies wird auch von Coester deutiich betont, indem er 
formuiiert: „Die eigentiiche Schädigung des Kindesinteresses muss künftig 
drohen, schon eingetretene Schäden sind weder erforderiich noch ausreichend, 
ungeachtet ihrer Indizfunktion für auch künftige Schädigungen des Kindes.“ 
(Staudinger/Coester 2016, § 1666 Rn 82a) 

Aiierdings hat die gesetziiche Unbestimmtheit und Normativität des rechtii-
chen Begriffs der „Kindeswohigefährdung“ zur Foige, dass die zur Sicherung 
des Kindeswohis beauftragten Personen (Soziaiarbeiter*innen, Richter*innen, 
Psychoiog*innen, Mediziner*innen etc.) immer auch ihre eigenen, wesentiich 
durch geseiischaftiiche Norm- und Wertvorsteiiungen geprägten weitanschauii-
chen, poiitischen, aiitagstheoretischen, schichtspezifischen Vorsteiiungen von 
Famiiie, Erziehung und Kindeswohi zum Maßstab ihres Handeins machen. 
Eine aiigemeingüitige und operationaiisierbare Begriffsdefinition innerhaib der 
und zwischen den davon betroffenen Bezugswissenschaften (z. B. Psychoiogie, 
Pädagogik, Recht, Soziaiwissenschaften) gibt es bisiang nicht und wird (zumin-
dest interdiszipiinär) auch kaum hersteiibar sein.  

Deutiich wird, dass es sich bei dem Begriff der Kindeswohigefährdung um 
ein rechtiiches und normatives Konstrukt handeit (vgi. Biesei/Urban-Stahi 
2018, S. 33 ff.) Dieses Konstrukt basiert auf dem Bestehen objektiver Sachver-
haite (Kind ist unterernährt, Kind hat biaue Fiecken etc.) und einer Bewertung 
dieser Sachverhaite hinsichtiich der genannten Kategorien. „Die Gefährdungs-
grenze ist das zentraie Tatbestandsmerkmai des § 1666, sie bezeichnet zugieich 
die Demarkationsiinie zwischen eiteriichem Erziehungsprimat und staatiichem 
Wächteramt. Ihre Konkretisierung kann nicht im Wege der Subsumtion unter 
einen vorgegebenen Gefährdungsbegriff erfoigen, sondern ist das Ergebnis 
eines kompiexen Abwägungsprozesses, den der Richter (und der/die faiifüh-
rende Soziaiarbeiter*in, d.V.) in jedem Einzeifaii neu vorzunehmen hat“ (Stau-
dinger/Coester 2016; § 1666 BGB, Rz. 81, S. 158). 

3 „Kindeswohlgefährdung“ als Schlüsselbegriff für 
staatliche Interventionen 

Mit der Einführung des Gesetzes zur Erieichterung famiiiengerichtiicher Maß-
nahmen wurde im Jahr 2008 in erster Linie der § 1666 BGB geändert. Zum 
einen beschränkte sich die Neufassung auf Seite der tatbestandiichen Voraus-
setzungen nun darauf, dass die Eitern nicht gewiiit oder nicht in der Lage sind, 
die Gefährdung abzuwenden, zum anderen wurde auf Seiten der Rechtsfoigen 
ein umfassender Kataiog eingefügt, der nunmehr mögiiche famiiiengerichtiiche 
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Maßnahmen aufiistet (z. B. Auferiegung der Inanspruchnahme von Leistungen 
der Kinder- und Jugendhiife, Aussprache von Geboten oder Verboten, Erset-
zungen von Erkiärungen…). Ziei dieser Neuregeiung war es insbesondere, 
richteriiche Interventionen vor zu veriagern: Das Gericht kann bzw. soii bereits 
angerufen werden, wenn gerichtiiche Eingriffe ins Sorgerecht auch unterhaib 
der Schweiie von Sorgerechtsentzügen noch hinreichen, um Gefahren von Kin-
dern abzuwenden (vgi. Seidenstücker/Weymann 2017, S. 111 f.) 

Tabelle 1: Maßnahmen des Familiengerichts bei Gefährdungen des Kindeswohls 
(2012–2017) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Auferlegung der Inanspruchnahme 
von Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe (§ 1666 Abs. 3 Nr. 1 
BGB) 

8.970 8.360 8.446 8.730 8.785 9.012 

Aussprache von anderen Geboten 
oder Verboten gegenüber Perso-
nensorgeberechtigten oder Dritten 
(§ 1666 Abs. 3 Nr. 2–4 BGB) 

3.355 3.337 3.678 3.637 3.822 4.292 

Ersetzung von Erklärungen des/der 
Personensorgeberechtigten 
(§ 1666 Abs. 3 Nr. 5 BGB) 

2.102 1.534 1.598 1.635 1.846 2.391 

Übertragung der elterlichen Sorge 
auf das Jugendamt oder einen 
Dritten als Vormund oder Pfleger 
(§ 1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB) 

14.370 15.067 17.029 15.403 17.168 16.486 

davon: Vollständige Übertragung 
der elterlichen Sorge auf 
das Jugendamt oder einen 
Dritten als Vormund oder 
Pfleger (§ 1666 Abs. 3 
Nr. 6 BGB) 

6.795 7.071 8.497 7.585 8.863 7.580 

 

Teilweise Übertragung der 
elterlichen Sorge auf das 
Jugendamt oder einen 
Dritten als Vormund oder 
Pfleger (§ 1666 Abs. 3 
Nr. 6 BGB) 

7.605 7.996 8.532 7.818 8.305 8.906 

Maßnahmen des Familiengerichts 
(gesamt) 

28.797 28.298 30.751 29.408 31.621 32.181 

Quelle: Statistischen Bundesamtes (2018a) 

Im Durchschnitt des Jahres 2014 waren in Deutschiand 235 von 100.000 Min-
derjährigen von einer famiiiengerichtiichen Maßnahme betroffen waren, davon 
130 von einem Sorgerechtsentzug. Im Jahr 1994 betrug dieser Wert noch 49, 
was einer Zunahme von 165% entspricht (Münder/Mutke/Schone 2000, S. 73).  
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2017 beschiossen die Famiiiengerichte insgesamt 32.181 Maßnahmen wegen 
Kindeswohigefährdungen (davon 16.486 Beschiüsse zum voiiständigen oder 
teiiweisen Entzug der eiteriichen Sorge). In weiteren 9.012 Fäiien wurde von 
den Gerichten die Mögiichkeit der Auferiegung der Inanspruchnahme von 
Leistungen der Jugendhiife genutzt.  

Insgesamt wird deutiich, dass einerseits die Sorgerechtsentzüge (ganz oder 
teiiweise) seit den Jahren vor 2005 auf mehr ais das doppeite gestiegen (von 
durchschnittiich 8.096 in den Jahren 2000–2005 auf durchschnittiich 16.522 in 
den Jahren 2015–2017) sind und paraiiei dazu sich mit 8.000 bis 9.000 Fäiien 
pro Jahr ein breiter Sockei des Eingriffs in eiteriiche Sorge durch Auferiegung 
der Inanspruchnahme von Hiifen zur Erziehung herausgebiidet hat. Damit 
steiien die Eingriffe in die eiteriiche Sorge im Jahr 2017 ein Aiizeithoch der 
Eingriffsaktivitäten von Famiiiengerichten in die eiteriiche Sorge seit Bestehen 
der Jugendhiifestatistik dar. 

Diese Entwickiungen sind mit hoher Wahrscheiniichkeit nicht damit zu er-
kiären, dass sich heute Gefährdungsiagen von Kindern und Jugendiichen in 
ihren Famiiien ekiatant von denen vor 10 oder 20 Jahren unterscheiden (vgi. 
hierzu Bindei-Kögei/Seidenstücker 2017, S. 133 ff.). Wahrscheiniicher ist, dass 
sich deutiiche Veränderungen im fachiichen Handein der mit Kinderschutz 
befassten Professionen (aiien voran Soziaipädagog*innen, Richter*innen) erge-
ben haben, die einen Refiex auf die vermehrte öffentiiche Thematisierung des 
Kinderschutzes und auf die vieifäitigen gesetziichen Änderungen darsteiien. 
Auch weitere Fachkräfte, die mit Minderjährigen von Berufs wegen zu tun 
haben (z. B. Erzieher*innen, Lehrer*innen, Kinderärzt*innen, Hebammen) 
wurden durch die gesetziichen Veränderungen (§ 4 KKG) angesprochen und 
sind entsprechend für Fragen des Kinderschutzes sensibiiisiert. Nicht zuietzt 
deren erhöhte Meidebereitschaft von gewichtigen Anhaitspunkten für eine 
Kindeswohigefährdung gegenüber den Jugendämtern (vgi. Statistisches Bun-
desamt 2018b) – häufig verbunden mit der unmitteibaren Erwartung des Tä-
tigwerdens der verantwortiichen Fachkräfte – hat sicheriich zur Steigerung 
intervenierender Konzepte beigetragen. 

Erstauniich und zugieich verwirrend ist dabei, dass sich zwar dieser Mega-
trend in aiien Bundesiändern und den meisten Jugendämtern zeigt, dass es 
jedoch nach wie vor erhebiiche Disparitäten in der Entscheidungspraxis gibt. 
Insgesamt waren im Jahr 2014 von 235 jungen Menschen pro 100.000 Minder-
jährigen von einer famiiiengerichtiichen Maßnahme betroffen. Besonders 
auffäiiig ist jedoch die Streuung, die sich innerhaib der einzeinen Bundesiänder 
ergibt. Diese erstreckte sich von 113,8 gerichtiichen Maßnahmen in Meckien-
burg-Vorpommern bis zu 519,3 Maßnahmen pro 100.000 Minderjährige in 
Bremen. Nach dem „Spitzenreiter“ Bremen foigen Beriin (490,5) und das Saar-
iand (466,6). Am unteren Ende der Verteiiung befinden sich Meckienburg-Vor-
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pommern (113,8), Baden-Württemberg (123,1) und Hessen (131,2) (vgi. Sei-
denstücker/Weymann 2017, S. 113). 

„Vergleichbare Ergebnisse zeigen sich bei den vollständigen und teilweisen Sorge-

rechtsentzügen: Hier rangieren die Zahlen zwischen 52,3 Sorgerechtsentzügen pro 

100.000 Minderjährige in Mecklenburg-Vorpommern und 343,1 im Saarland. Die 

Spannweite ist hier sogar noch höher als bei der Gesamtheit der Maßnahmen und 

beträgt das 6½fache. Eine hohe Zahl an Sorgerechtsentzügen ist neben dem 

Saarland in Berlin (274,1 pro 100.000) und in Bremen (243,7) zu verzeichnen, be-

sonders geringe Werte weisen neben Mecklenburg-Vorpommern Baden-Württem-

berg (66,6) und Hessen (69,8) aus.“ (ebd., S. 114) 

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass sich gieiche Disparitäten auch inner-
haib der Bundesiänder auf iokaier Ebene zeigen. So ergaben Vergieiche von 
größenmäßig und soziaistruktureii vergieichbaren zum Teii benachbarten 
Kommunen in verschiedenen Bundesiändern ebenfaiis Unterschiede von oft 
weit über 100% (ebd., S. 115 ff.). 

In diesen Daten spiegein sich die Probieme, die das unbestimmte Rechts-
konstrukt der Kindeswohigefährdung mit sich bringt. Es iässt erhebiiche Inter-
pretations- und Handiungsspieiräume, die durch die jeweiiigen Akteure vor Ort 
durch ihre Einschätzungen und Hypothesen bezügiich des Gefahrenpotentiais 
von Lebenssituationen von Kindern und Jugendiichen gefüiit werden müssen. 
Objektive Maßstäbe sind in diesem Feid nicht verfügbar. 

Deutiich wird durch diese Dateniage auch, dass sich häufig ganz unter-
schiediiche iokaie Gepfiogenheiten bis hin zu eingespieiten Kooperationskuitu-
ren zwischen Jugendämtern und Famiiiengerichten herausbiiden. Sie iassen 
sich an der Wahi eines mögiichst frühen oder eher späten Zeitpunkts der In-
formation des Famiiiengerichts über einen Gefährdungsfaii durch das jeweiiige 
ASD-Team festmachen, aiso an fachiich begründbaren, jedoch unterschiedii-
chen Strategien, die erhebiiche Foigewirkungen für davon betroffene Kinder, 
Jugendiiche und Famiiien haben, da sie für sie mit sehr unterschiediichen Ein-
griffsrisiken/-chancen verbunden sind (vgi. Münder et ai. 2017).  

„Lokale Kulturen können sich umso besser habitualisieren, je höher die personelle 

Kontinuität ist – Gelegenheiten bieten sich ganz besonders in überschaubaren 

ländlichen Bereichen. Hier wird sowohl von Gerichten als auch Jugendämtern sehr 

positiv von einem ‚Hand-in-Hand-Arbeiten‘ mit den immer gleichen Partner*innen 

berichtet. In Gerichten mit einer Vielzahl an Richter*innen sind solche individuellen 

Kooperationen nicht ohne weiteres möglich. Eingespieltes Zusammenwirken der 

Akteure kann durchaus sehr effizient sein und dem Wohl der gefährdeten Kinder 

dienen. Vorsicht ist aber geboten, wenn enge Kontakte – auch unter dem ver-

meintlich einigenden Begriff der Verantwortungsgemeinschaft – nicht ausreichend 

reflektiert werden, sich wegen ihres ‚guten Funktionierens‘ einschleifen und zu sys-
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tematischen blinden Flecken führen können. Eltern dürften solche Kooperations-

formen eher als gegen sie geschmiedete Allianzen erleben.“ (Münder et al. 2017, 

S. 444) 

Bei aiien Disparitäten zwischen Bundesiändern und zwischen einzeinen Ju-
gendämtern innerhaib der Bundesiänder iässt sich aber ais Gemeinsamkeit 
feststeiien, dass Zwangskontexte im Bereich der Hiifen zur Erziehung nicht nur 
quantitativ zunehmen, sondern auch sichtbarer werden ais bisiang (vgi. Struck 
2018; siehe auch Schone in diesem Band). Mierendorff und Ostner (2014) ver-
weisen in diesem Zusammenhang auf die seit der Jahrtausendwende zuneh-
menden staatiichen kindbezogenen Initiativen, worunter neben vieien gesetzii-
chen Änderungen des SGB VIII in den ietzten 15 Jahren insbesondere auch die 
Bundesinitiative „Frühe Hiifen“ oder auch „motivierende“ Eiternbriefe der 
Jugendämter zur Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen zu zähien 
sind. Der Großteii dieser Initiativen und Maßnahmen zieien auf die Funkti-
onsfähigkeit von Eitern und werden zunehmend konkret ais kinderschutzori-
entierte Maßnahmen erkennbar – eine Entwickiung, die auch internationai zu 
beobachten sei (ebd., S. 202).  

Auch wenn die gesetziichen Änderungen in den vergangenen 15 Jahren 
nicht ausdrückiich mit dem Ziei vermehrter Eingriffe ins Eiternrecht durchge-
führt sein mögen, so sind genau diese ais faktische Foigen nicht zu übersehen. 
Aiiein die Tatsache, dass jähriich knapp 10.000 Famiiien zur Inanspruchnahme 
einer Hiife zur Erziehung gezwungen werden, die nicht auf freier Entscheidung 
von Eitern beruht, sondern auf gerichtiicher Anordnung zur Inanspruchnahme, 
bedeutet eine wachsende Zahi von Hiifeieistungen, die hoheitiich erzwungen 
werden und nicht mehr – wie es dem „Geist“ der Hiifen zur Erziehung entsprä-
che – vorrangig auf der Grundiage der freiwiiiigen Wahrnehmung eines 
Rechtsanspruchs nach § 27 SGB VIII unter Beachtung der soziaipädagogischen 
Handiungsprinzipien der §§ 36 und 37 SGB VIII ais Ergebnis einer Aushand-
iung erfoigen. Dieser Trend zur vermehrten Etabiierung von Zwangskontexten 
im Kinderschutz ist aus derzeitiger Sicht noch nicht abgeschiossen (vgi. Mün-
der et ai. 2017, S. 446). 

Fazit 

Wir haben Kindeswohigefährdung ais ein rechtliches und normatives Konstrukt 
beschrieben. Ein rechtliches Konstrukt ist es insofern, ais die unbestimmten 
Rechtsbegriffe des § 8a SGB VIII und des § 1666 BGB auf konkrete Einzeifäiie 
angewandt werden und die Rechtsbegriffe durch die Sachverhaite aus den Einzei-
fäiien gefüiit werden müssen; ein normatives Konstrukt ist es durch das unwei-
geriiche Einfiießen von Normen und Wertvorsteiiungen von Soziaiarbeiter*in-
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nen und Richter*innen in die Bewertung der Situation des Kindes. In jedem 
Einzeifaii geht es um einen kompiexen Abwägungsprozess durch Soziaiarbeiter* 
innen und Richter*innen bezügiich der Gefährdungsgrenze, die, wird sie un-
terschritten, das eiteriiche Erziehungsprimat nicht antasten darf, wird sie über-
schritten, das Eingreifen des Staates zum Schutz der Kinder unabweisbar macht. 

Wenn Bewertungsvorgänge über die Lebensiage von Kindern und das Er-
ziehungsverhaiten von Eitern notwendig werden und wenn hierfür objektive 
Maßstäbe fehien, dann giit es genauestens zu betrachten, wie und auf weicher 
Grundiage soiche Bewertungen zustande kommen. Dies giit nicht nur für die 
Jugendhiife, sondern auch bezogen auf die Gerichte bzw. die Richter*innen, die 
in soichen Fäiien genau so wenig nur gesetziiche Anordnungen reaiisieren und 
Entscheidungen aus der bioßen Anwendung von Gesetzen auf feststeiibare 
Tatbestände abieiten können. Richter*innen sind in diesem Feid sogar in be-
sonderer Weise auf außerrechtiiche fachiich soziaipädagogische und psychoio-
gische Bewertungsprozesse angewiesen, wenn sie zu abgewogenen Entschei-
dungen kommen woiien. 

Da der § 1666 BGB eine extrem ausiegungsbedürftige Rechtsnorm ist, ist zu 
beachten, dass die von Amts wegen zur Sicherung des Kindeswohis beauftrag-
ten Personen immer auch ihre eigenen, wesentiich durch geseiischaftiiche 
Norm- und Wertvorsteiiungen geprägten weitanschauiichen, poiitischen, aii-
tagstheoretischen, schichtspezifischen Vorsteiiungen von Famiiie, Erziehung 
und Kindeswohi zum Maßstab ihres Handeins machen.  

Die Gefährdung muss daher konkret benannt, fachiich dargeiegt und be-
gründet sein. Für die Akteure giit es, bei Darsteiiungen, Einschätzungen und 
Foigerungen stets zwischen Tatsachen und Meinungen zu unterscheiden, d. h. 
professioneiie Erkenntnis und persöniiche Überzeugungen zu entfiechten. Erst 
wenn dieses Gebot strikt eingehaiten und kontroiiiert wird, kann der Vorteii 
des offenen § 1666 BGB zum Tragen kommen, nämiich, dass unbestimmte 
Rechtsbegriffe in ihrer Struktur gegenüber neuen Konzepten und Entwickiun-
gen prinzipieii offen sind und sie es im besonderen Maß eriauben, den Prozess 
der Entscheidungsfindung am Prinzip der Einzeifaiigerechtigkeit auszurichten. 
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Das Bundeskinderschutzgesetz 

Zum Verhältnis von Kinderschutz zu Kinderrechten  

Wolfgang Hammer 

1 Prolog  

Kinderrechte sind nicht teiibar. Schutz, Förderung und Beteiiigung von Kin-
dern biiden eine rechtiiche, humanitäre und fachiiche Einheit. Die isoiierte 
Betrachtung des Kinderschutzes, wie sie z. T. die öffentiiche Debatte in 
Deutschiand prägt, ist weder sachiich noch humanitär zieiführend und steht 
auch im Widerspruch zur rechtiichen Verankerung des Kinderschutzes im 
Grundgesetz und in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-
KRK). 

Pfiege und Erziehung der Kinder sind danach (Art. 3 GG/Präambei der 
KRK) das natüriiche Recht und zugieich auch Pfiicht der Eitern. Diese Vor-
rangsteiiung der Eitern oder der erweiterten Famiiie zu unterstützen und gegen 
Eingriffe zu schützen, ist Aufgabe der Staatiichen Gemeinschaft. Die Trennung 
eines Kindes von seinen Eitern/seiner Famiiie darf nur erfoigen, wenn sie zur 
Abwehr einer Gefährdung aiternativios ist, dem Kindeswohi dient und ihr eine 
überprüfbare gerichtiiche Entscheidung zugrunde iiegt. Damit steht die Unter-
stützungsverpfiichtung der staatiichen Gemeinschaft, bestehende Bindungen in 
Krisen zu stärken oder Kindern neue Bindungen zu ermögiichen, an erster 
Steiie. Eine auf die Gefährdung von Kindern in ihren Famiiien beschränkte 
Orientierung des Kinderschutzes biendet zudem die Auseinandersetzung mit 
der größten Kindeswohigefährdung aus, die Kindern droht: nämiich die Foigen 
von Armut ihrer Eitern. Diese Armut in Verbindung mit dem Status der/des 
Aiieinerziehenden ist aber seit ianger Zeit wesentiicher Faktor für Hiifebedarfe, 
Inobhutnahmen und Fremdunterbringungen. Ein Staat, der präventive Hiifen 
für Famiiien nicht bedarfsgerecht ausgestaitet und finanziert, aber die Eingriffe 
in Famiiien durch Inobhutnahmen und Fremdunterbringungen erhöht, wird 
ungiaubwürdig, wenn er vorgibt dadurch den Kinderschutz verbessern zu woi-
ien. Diese Entwickiung wird zuweiien ursächiich auf das Bundeskinderschutz-
gesetz (BKiSchG) von 2012 zurückgeführt. Es iohnt sich aiso, die Entstehungs-
geschichte dieses Gesetzes und seine beabsichtigten und nicht beabsichtigten 
Foigen näher anzuschauen. 
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2 Die Stellung des Kinderschutzes im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) 

Das Kinder- und Jugendhiifegesetz (KJHG) wurde ais erzieherisches Reformge-
setz paraiiei zur deutschen Wiedervereinigung beschiossen. Die Voikskammer 
der DDR setzte Teiie des Gesetzes, das zum 1.1.1991 in den aiten Bundesiän-
dern in Kraft trat, bereits zum 1.10.1990 ais Jugendhiife-Organisationsgesetz in 
Kraft. Das KJHG wurde damit zum Leistungsrecht ais Teii des Soziaigesetzbu-
ches (SGB VIII). Durch seine präventive Grundausrichtung schaffte es nicht 
nur eine Reihe individueiier Rechtsansprüche für Eitern, insbesondere im Be-
reich Hiifen zur Erziehung, sondern auch eine auf Hiife ausgerichtete Infra-
struktur für Eitern und Kinder, deren Inanspruchnahme vorrangig auf freiwii-
iiger Basis erfoigen soiite. Dies giit auch für die Steiiung des Kinder- und Ju-
gendschutzes, der ais durchgängiges Prinzip integraier Bestandteii des gesamten 
Leistungsspektrums ist. Der eingreifende Kinderschutz orientierte sich eng am 
staatiichen Wächteramt nach Art. 6 GG. Erst ais Reaktion auf die verstärkte 
öffentiiche Kinderschutz-Diskussion ausgeiöst durch tragische Einzeifäiie 
wurde der Schutzauftrag des Jugendamtes 2005 im neuen § 8a SGB VIII ais Teii 
des Kinder- und Jugendhiife-Weiterentwickiungsgesetzes (KICK) konkretisiert 
und an quaiitative Verfahrens-Standards (Risikoeinschätzung, koiiegiaie Bera-
tung, Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft) gebunden.  

3 Zur Bedeutung der medialen und politischen Aufmerksamkeit und 
ihre Auswirkung auf die gesamte Kinder- und Jugendhilfe  

Die bundesweite Debatte um eine Verbesserung des Kinderschutzes hat sich 
über zwei Legisiaturperioden hingezogen, bis dann ein Bundeskinderschutzge-
setz unter Einschaitung des Vermittiungsausschusses von Bundestag und Bun-
desrat im Dezember 2011 verabschiedet wurde und 2012 in Kraft trat. Die me-
diaie und poiitische Fokussierung seit 2005 ist deshaib so beachtenswert, ais sie 
nicht etwa durch einen Anstieg tragischer Todesfäiie von Kindern ausgeiöst 
wurde, die durch Handein oder Unteriassen ihrer Eitern oder Pfiegeeitern ums 
Leben kamen. Neu war, dass einige dieser Todesfäiie anders ais in der Vergan-
genheit teiis über Monate hinweg eine hohe überregionaie mediaie und poiiti-
sche Aufmerksamkeit erhieiten und dadurch eine Empörungsweiie in ganz 
Deutschiand ausiösten. Neu war zugieich die öffentiich aufgeworfene Schuid-
frage nach Verantwortiichen insbesondere in den Jugendämtern und damit 
auch für die poiitisch Verantwortiichen in Kommunen und Ländern, die unter 
erhebiichen Druck gerieten. Piötziich sahen sich nicht nur faiiverantwortiiche 
Fachkräfte, Amtsvormünder und Jugendamts-Leitungen, sondern auch Dezer-
nentinnen und Dezernenten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und seibst 


